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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Behandlung der Beschwerde zuständig (Art. 105
AsylG [SR 142.31], Art. 31 ff. VGG) und die Sachurteilsvoraussetzungen (Art. 48 Abs. 1
VwVG [Legitimation], Art. 108 Abs. 3 AsylG [Frist] und Art. 52 Abs. 1 VwVG [Form])
sind erfüllt, sodass auf die Beschwerde einzutreten ist.

E. 1.2
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise
einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durchführung eines
Schriftenwechsels und mit summarischer Begründung zu behandeln ist (Art. 111a AsylG).

E. 2.1
Die Vorinstanz hat korrekt erwogen, dass der Beschwerdeführer erstmals am 4. August
2016 und zuletzt am 12. November 2024 in Deutschland um Asyl ersucht hat, weshalb
grundsätzlich Deutschland für die Durchführung seines Asyl- und Wegweisungsverfahren
zuständig ist. Die deutschen Behörden haben ihre Zuständigkeit denn auch am 2. Februar
2026 gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO explizit anerkannt (vollständige
Referenz: Verordnung [EU] Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig
ist). Die Vorinstanz hat zu Recht erwogen, dass das deutsche Asyl- und Aufnahmesystem
keine systemischen Schwachstellen aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit auf die
Schweiz überginge (vgl. Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO), und vorliegend keine
völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem
Selbsteintritt verpflichten würden (vgl. Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO). Dabei hat sie
zutreffend festgehalten, dass die Überstellung des Beschwerdeführers durch einen
deutschen Wegweisungsentscheid nicht infrage gestellt wird. Überdies hat sie
berücksichtigt, dass seine Hörbeeinträchtigung das Dublin-Gespräch zwar erschwert, er den
telefonischen Dolmetscher aber gut verstanden und die Richtigkeit des Protokolls
schriftlich bestätigt hat. Sie hat somit zu Recht von einer Wiederholung des
Dublin-Gesprächs abgesehen. Zudem hat sie sein unsubstantiiertes Vorbringen, in
Deutschland hätten ihm gefährliche Leute sehr wehgetan, beachtet und erwogen, dass



Deutschland ein funktionierender Rechtsstaat mit einer schutzwilligen und -fähigen
Polizeibehörde ist, an die er sich diesbezüglich wenden kann. Ferner hat sie seine
Gesundheitssituation ([...]) zu Recht als hinreichend erstellt erachtet und rechtskonform
erwogen, dass diese einer Überstellung nicht entgegensteht, auch weil er in Deutschland
medizinische (weiter-)behandelt werden kann. Schliesslich hat sie in rechtsfehlerfreier
Ausübung des ihr zustehenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz
abgesehen (vgl. Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1
vom 11. August 1999 [SR 142.311]). Sie ist demnach zu Recht auf das Asylgesuch des
Beschwerdeführers nicht eingetreten (vgl. Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG) und hat seine
Wegweisung nach Deutschland angeordnet (vgl. Art. 44 AsylG). Zur näheren Begründung
wird auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen.

E. 2.2
Was der Beschwerdeführer auf Rechtsmittelebene vorbringt, vermag an der Richtigkeit der
angefochtenen Verfügung nichts zu ändern: Er ist erneut aufzufordern, sich im Fall, dass er
sich in Deutschland durch Landsleute mit (...) bedroht fühlt, an die deutschen
Polizeibehörden zu wenden, die als schutzwillig und -fähig gelten (vgl. zuletzt etwa Urteile
des BVGer F-7/2026 vom 8. Januar 2026 E. 2.2, F-9104/2025 vom 1. Dezember 2025 E.
2.2, F-8329/2025 vom 3. November 2025 E. 5.2). Es wird weder vorgebracht noch
ersichtlich, dass er dies erfolglos getan hätte. Überdies sind seine vorgebrachten Stress- und
Hörprobleme nicht als derart gravierend zu werten, dass gestützt auf Art. 3 EMRK von
seiner Überstellung abgesehen werden müsste (vgl. Urteil des EGMR, Paposhvili gegen
Belgien vom 13. Dezember 2016, Grosse Kammer, 41738/10, §§ 180-193; bestätigt durch
Urteil des EGMR, Savran gegen Dänemark vom 7. Dezember 2021, Grosse Kammer,
57467/15, §§ 121 ff.). Auch verfügt Deutschland über eine ausreichende, für
Dublin-Rückkehrende zugängliche medizinische und psychiatrisch-psychotherapeutische
Infrastruktur (vgl. zuletzt etwa Urteile des BVGer F-7/2026 E. 2.2, F-9418/2025 vom 10.
Dezember 2025 E. 3.2, F-9104/2025 E. 2.2). Die Vorinstanz ist verpflichtet und wird
entsprechend daran erinnert, die deutschen Behörden vor der Überstellung des
Beschwerdeführers über dessen Gesundheitszustand zu informieren (vgl. Art. 32 Abs. 1
Dublin-III-VO). Zu denken ist insbesondere an die von ihr am 3. Februar 2026 vermerkten
(...). Vor diesem Hintergrund sind auch die nicht weiter begründeten Anträge, eventualiter
sei die Sache zur vollständigen Sachverhaltserstellung an die Vorinstanz zurückzuweisen,
subeventualiter seien individuelle Zusicherungen der deutschen Behörden betreffend
Zugang zum Asylverfahren, medizinischer Versorgung und Unterbringung einzuholen,
abzuweisen.

E. 3
Im Ergebnis erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtmässig (vgl. Art. 106 Abs. 1
AsylG) und die Beschwerde ist abzuweisen. Mit diesem Urteil fällt der angeordnete
Vollzugsstopp dahin und das Gesuch um aufschiebende Wirkung der Beschwerde wird
gegenstandslos.

E. 4.1
Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung ist abzuweisen,
da die Rechtsbegehren wie es sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt als aussichtslos
zu bezeichnen waren (vgl. Art. 65 Abs. 1 VwVG; Art. 102m Abs. 1 Bst. a AsylG).

E. 4.2



Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf total Fr. 750. festzusetzen (vgl. Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [SR 173.320.2]). Eine Parteientschädigung fällt ausgangsgemäss
ausser Betracht (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 5
Dieses Urteil ist endgültig (vgl. Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). (Dispositiv nachfolgende Seite)
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